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1. Kommunales Haushaltsrecht

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) und die Niedersächsi-

sche Verfassung (NV) garantieren den Bestand der niedersächsischen Gemeinden

(und damit einbezogen sind auch die Städte) sowie ihre kommunale Selbstver-

waltung. Nach Art. 28 Abs. 2 GG muss den Gemeinden das Recht gewährleistet

sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze

in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände (Landkreise

und die zum 1.11.2002 gebildete Region Hannover sowie die Samtgemeinden)

haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Ge-

setze das Recht zur Selbstverwaltung.

Der Art. 57 Abs. 1 NV legt fest, dass die Gemeinden und Landkreise und die

sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften ihre Angelegenheiten im Rah-

men der Gesetze in eigener Verantwortung verwalten. Nach Art. 57 Abs. 3 NV

sind die Gemeinden in ihrem Gebiet die ausschließlichen Träger der gesamten

öffentlichen Aufgaben, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich Anderes bestim-

men.

Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der fi-

nanziellen Eigenverantwortung. Dazu zählt nach Art. 28 Abs. 2 Satz 3 GG aus-

drücklich auch eine den Gemeinden (und Städten) mit Hebesatzrecht zuste-

hende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle. Traditionell ist dieses die

Gewerbesteuer, für die die Städte und Gemeinden durch die Festlegung von

Hebesätzen die Höhe der Steuern beeinflussen. Außerdem ist das Land Nieder-

sachsen nach Art. 58 NV verpflichtet, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer

Aufgaben erforderlichen Mittel durch Erschließung eigener Steuerquellen und

im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit durch einen übergemeindli-

chen Finanzausgleich zur Verfügung zu stellen. Sollen den Kommunen Pflicht-

aufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen und staatliche Auf-

gaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden, so muss das Land nach

dem Konnexitätsprinzip unverzüglich durch Gesetz den entsprechenden finanzi-

ellen Ausgleich regeln.

Im föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland zählen die Kommunen

zu den ihren Bundesländern. Das kommunale Haushaltsrecht ist folglich Landes-

recht.

In den Jahren 1974 bis 2005 galten in Niedersachsen die Regelungen zum kame-

ralen Haushaltsrecht. Die Nds. Gemeindeordnung (NGO), die Gemeindehaus-

haltsverordnung (GemHKVO), die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) und
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A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

dazugehörende Erlasse schrieben die Planung, die Ausführung und den Ab-

schluss eines in Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt einzuteilenden

Haushalts sowie eine einfache Erfassung der Einnahmen und Ausgaben in der

Verwaltungsbuchführung (Kameralistik genannt) vor. Reformansätze in Kom-

munen wie z. B. das Neue Steuerungsmodell (NSM) führten im Jahr 1996 zur

Einführung einer Experimentierklausel in der NGO, nach der die Kommunen

Ausnahmen von geltenden Haushaltsvorschriften beantragen konnten, um mit

anderen Verfahrensweisen zur wirtschaftlichen Steuerung zu experimentieren.

Solche Bestrebungen im gesamten Bundesgebiet führten zu einer Überprüfung

des kommunalen Haushaltsrechts bundesweit. Dabei wurden von Arbeitsgrup-

pen der Innenministerkonferenz als Alternativen sowohl die Erweiterung der

bestehenden Kameralistik als auch der Wechsel zu einer kommunalen Doppik
1

entwickelt.

Im November 2003 beschloss die Innenministerkonferenz Leittexte zu neuen

kommunalen Haushaltsvorschriften und empfahl diese Texte als Muster für die

von den einzelnen Bundesländern zu erlassenden Gesetze und Verordnungen.

Damit sollte ein Angleichen der verschiedenen Landesvorschriften ermöglicht

werden. Allerdings haben alle Bundesländer eigene Vorstellungen in ihr neues

kommunales Haushaltsrecht einfließen lassen. Die meisten Länder haben ihren

Kommunen eine kommunale doppelte Buchführung vorgeschrieben, einige we-

nige lassen auch eine modernisierte Kameralistik als Wahlmöglichkeit zu. Das

Ziel bundesweit möglichst einheitlicher Vorschriften ist deutlich verfehlt wor-

den, denn auch die Regelungen zur Doppik sind in den Ländern sehr unter-

schiedlich ausgefallen.

Das Land Niedersachsen hat sich für einen vollständigen Wechsel der Kommu-

nen zur Doppik entschieden. In dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeinde-

haushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften (Gem-

HausRNeuOG) wurden mit Wirkung zum 1.1.2006 die NGO entsprechend

geändert und anschließend die Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung

(GemHKVO) erlassen, die sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch

die Gemeindekassenverordnung ersetzte. Zugleich wurde den Kommunen eine

Übergangszeit eingeräumt, in der das alte kamerale Haushaltsrecht weiter galt,

wenn der Rat der Kommune (oder der Kreistag bzw. die Regionsversammlung)

einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte. Spätestens ab dem Haushaltsjahr

2012 mussten alle Kommunen das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR)

anwenden. Nur in begründeten Einzelfällen konnte das für Inneres zuständige

Ministerium nach Art. 6 Abs. 13 GemHausRNeuOG zulassen, dass eine Kom-

mune das NKR erst zu einem späteren Zeitpunkt anwenden musste.

Diese Haushaltsreform sollte aber nicht nur Regelungen zur doppelten Buchfüh-

rung einführen, sondern hatte weitaus mehr nachhaltige Ziele zum Inhalt.

Ein zentrales Ziel war und ist die intergenerative Gerechtigkeit. Jede Generation

soll den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch selbst finanzieren. Dieses

setzt voraus, dass der Ressourcenverbrauch für die jeweilige Periode vollständig

erfasst und dokumentiert wird. Als Ressource können die zur Verfügung gestell-

1 das Wort „Doppik“ wird häufig aus „doppelte Buchführung in Konten“ hergeleitet
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A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

ten Geld-, Sach- oder Personalmittel für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. die

Erstellung eines Produktes oder einer Leistung bezeichnet werden.

Die nach altem Haushaltsrecht in dem auf jeweils ein Kalenderjahr ausgerichte-

ten kommunalen Haushalt enthaltenen Einnahmen und Ausgaben waren zur

Darstellung des Ressourcenverbrauchs ungeeignet, denn sie wurden nach dem

Kassenwirksamkeitsprinzip stets dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem sie zur

Zahlung kamen. Es wurde nicht berücksichtigt, für welches Haushaltsjahr sie

anfielen. Neben dieser zeitlichen Abgrenzung fehlten wichtige Daten wie z. B.

die Abschreibung oder die im laufenden Haushaltsjahr entstehenden Belastun-

gen für die Zukunft durch Pensionszahlungspflichten, verschobene Instandhal-

tungsmaßnahmen usw. Nach dem aktuell geltenden Haushaltsrecht werden da-

her statt Ausgaben nun im Ergebnishaushalt (vgl. Ziffer 2) Aufwendungen als

Nachweis des Ressourcenverbrauchs veranschlagt und gebucht. Im Gegenzug

sind statt zuvor der Einnahmen nun Erträge im Ergebnishaushalt vorzusehen,

die das Ressourcenaufkommen abbilden. Damit ist das aus dem NSM entwi-

ckelte Ressourcenverbrauchskonzept umgesetzt. Da nach dem Grundsatz des

Haushaltsausgleichs grundsätzlich die Aufwendungen durch die Erträge im sel-

ben Haushaltsjahr gedeckt werden sollen, ist damit die intergenerative Gerech-

tigkeit erreichbar.

Ein weiteres wichtiges Ziel der Haushaltsreform 2005 war der Wechsel von der

Input- zur Outputsteuerung. War nach altem Recht die Steuerung des kommu-

nalen Haushalts nur indirekt über die Veranschlagung der Einnahmen und Aus-

gaben im Haushaltsplan möglich, so schreibt nun das neue Haushaltsrecht vor,

dass im Haushaltsplan auch Leistungsbeschreibungen, Produkte, Ziele, Maßnah-

men und Kennzahlen festgelegt werden, mit denen die Steuerung der Kommune

klarer und besser gestaltet werden kann.

Da viele Kommunen einige ihrer Aufgaben auf ausgegliederte Bereiche (z. B.

Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, kommunale Anstalten, Beteiligungen etc.)

ausgelagert haben und diese verselbstständigten Aufgabenträger i. d. R. nach

doppischen Regeln z. B. des Handelsgesetzbuches (HGB) gewirtschaftet haben,

konnte nach dem alten Haushaltsrecht kein Gesamtüberblick über die Gesamt-

verschuldung, das gesamte Vermögen sowie die Erträge, Einzahlungen, Aufwen-

dungen und Auszahlungen des „Konzerns Kommune“ insgesamt ermöglicht

werden, da die Kernverwaltung der Kommune weder eine Bilanz noch eine Ge-

winn- und Verlustrechnung (GuV) führte. Mit der Einführung der Bilanz, der

Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung (vgl. Ziffer 2) in den Kommunen

können nun vergleichbare Daten von Kernverwaltung und ausgegliederten Be-

reichen zusammengetragen werden. Zunächst war vorgeschrieben, dass seit dem

Haushaltsjahr 2012 alle Kommunen in Niedersachsen einen konsolidierten Ge-

samtabschluss erstellen müssen; doch können sie bis einschließlich dem Haus-

haltsjahr 2020 darauf verzichten.

In diesem Gesamtabschluss sind die Kommunen mit ihren verselbstständigten

Aufgabenträgern so darzustellen und zu verrechnen, als wenn sie ein einziges

Unternehmen wären. Die Übersicht und die damit verbundene Steuerungsmög-

lichkeit des „Konzerns Kommune“ ist ebenfalls ein wichtiges Ziel der Einfüh-

rung des NKR.

Schließlich soll mit dem NKR auch die wirtschaftliche Steuerung der Kommune

verbessert werden. Daher wird vorgeschrieben, dass die Kommune zur Unterstüt-
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A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

zung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit

und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen

Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen insbesondere die Kosten- und

Leistungsrechnung und das Controlling mit einem unterjährigen Berichtswesen

einsetzt.

Mit dem Ziel der Rechtsvereinfachung hat das Land Niedersachsen die NGO,

die NLO, das Regionsgesetz
2

und das Göttingen-Gesetz
3

durch das Nds. Kom-

munalverfassungsgesetz (vom 17.12.2010, Nds. GVBl. S. 576). Dieses NKomVG

trat am 1.11.2011 in Kraft und gilt für alle niedersächsischen Städte, Gemeinden,

Samtgemeinden, Landkreise und die Region Hannover. Sie werden im NKomVG

einheitlich als Kommunen, und ihre Stadt-, Gemeinde-, Samtgemeinde-, Kreis-

oder Regionskasse werden einheitlich als Kommunalkasse bezeichnet.

Als Organe der Kommunen sind in § 7 Abs. 1 NKomVG die Vertretung, der

Hauptausschuss und die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungs-

beamte festgelegt. Sie tragen gemäß § 7 Abs. 2 NKomVG folgende Bezeichnun-

gen:

im NKomVG Vertretung Hauptaus- Hauptverwaltungsbeamtin oder
schuss Hauptverwaltungsbeamter

in Gemeinden Rat Verwaltungs- Bürgermeisterin oder Bürgermeister
ausschuss

in großenselbstständi- Rat Verwaltungs- Oberbürgermeisterin oder Ober-
gen und in kreisfreien ausschuss bürgermeister
Städten

in Samtgemeinden Samtge- Samtgemeinde- Samtgemeindebürgermeisterin oder
meinderat ausschuss Samtgemeindebürgermeister

in Landkreisen Kreistag Kreisausschuss Landrätin oder Landrat

in der Region Regions- Regionsaus- Regionspräsidentin oder Regions-
Hannover versamm- schuss präsident

lung

Die Mitglieder der Vertretung werden im NKomVG Abgeordnete genannt.

Mit Wirkung zum 1.1.2017 wurde die GemHKVO durch die Verordnung über

die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der

Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung

– KomHKVO –) ersetzt. Diese KomHKVO wurde durch den Ausführungserlass

mit verbindlichen Mustern und einer Abschreibungstabelle ergänzt (vgl. Kap. F).

Zur landeseinheitlichen Verwendung von Konten bei der Haushaltsplanung und

der Buchführung hat das Land verbindlich einen Produktrahmen und einen

Kontenrahmen mit Zuordnungsvorschriften vorgegeben (vgl. Kap. I, J und K).

2 Gesetz über die Region Hannover vom 5.6.2001 (Nds. GVBl. S. 348), zuletzt geändert durch Arti-

kel 22 des Gesetzes vom 7.10.2010 (Nds. GVBl. S. 462)

3 Gesetz über die Neugliederung des Landkreises und der Stadt Göttingen vom 1.7.1964 (Nds. GVBl.

S. 134), zuletzt geändert am 9.6.2010 (Nds. GVBl. S. 236)
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A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

2. Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Das NKR schreibt eine Drei-Komponenten-Rechnung vor, bestehend aus

– der Bilanz (= Gegenüberstellung des Vermögens und der Schulden ähnlich

der Handels- oder Steuerbilanz der Kaufleute),

– der Ergebnisrechnung (= Darstellung der Erträge und Aufwendungen) und

– der Finanzrechnung (= Darstellung der Ein- und Auszahlungen).

2.1 Bilanz

Jede Kommune ist verpflichtet, für das Jahr, in dem sie mit der Haushaltswirt-

schaft nach den Regeln des NKR begann, zum 1.1. eine Erste Eröffnungsbilanz

und danach zum 31.12. eines jeden Jahres eine Schlussbilanz (nachstehend und

in den Rechtsvorschriften nur „Bilanz“ genannt) aufzustellen.

Der Art. 6 Abs. 8 und 11 GemHausRNeuOG und die §§ 60 und 61 GemHKVO

trafen für die Erste Eröffnungsbilanz spezielle Regelungen. Im Übrigen gelten

die Vorschriften des NKomVG und der KomHKVO für alle kommunalen Bilan-

zen.

Der Aufbau der kommunalen Bilanz ist in § 55 KomHKVO und dem verbindli-

chen Muster 15 im Ausführungserlass (vgl. Kap. F) festgelegt. Abweichend von

den Bilanzen nach Handels- oder Steuerrecht ist die Bilanz nach dem NKR wie

folgt gegliedert:

Aktiva Passiva

1. 1.Immaterielles Vermögen Nettoposition
2. 2.Sachvermögen Schulden
3. 3.Finanzvermögen Rückstellungen
4. 4.Liquide Mittel Passive Rechnungsabgrenzung
5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe Aktiva Summe Passiva

Es gelten auch bei kommunalen Bilanzen die Bilanzregeln der Privatwirtschaft:

– Die Summe der Aktiva stimmt stets mit der Summe der Passiva überein und

wird als Bilanzsumme bezeichnet.

– Die Nettoposition (in der Privatwirtschaft „Eigenkapital“ genannt) ergibt

sich aus der Bilanzsumme abzüglich der Schulden, der Rückstellungen und

der passiven Rechnungsabgrenzung. Je höher die Nettoposition ausfällt,

desto besser „steht die Kommune da“. Eine negative Nettoposition bedeutet

eine (unzulässige) Überschuldung der Kommune.

Die Bilanz wird in Kontoform aufgestellt. Die Aktivseite der Bilanz gibt die

Mittelverwendung zum Bilanzstichtag (31.12.) an:

– Zum immateriellen Vermögen zählen Konzessionen, Lizenzen und Zuwen-

dungen, die die Kommune an Andere zur Finanzierung der Investitionen

der Anderen geleistet hat. Dieses Vermögen ist abzuschreiben, soweit es der

Abnutzung unterliegt (vgl. Ziffer 11.1).

– Als Sachvermögen sind die Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, die Ge-

bäude, die Kunstgegenstände, die Kulturdenkmäler, die Maschinen und tech-

nischen Anlagen, die Fahrzeuge, die Betriebs- und Geschäftsausstattung,

6

©
 2

02
6 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

Pflanzen und Tiere, die Vorräte, die geleisteten Anzahlungen und die Anla-

gen im Bau der Kommune nachzuweisen. Auch hierbei ist der Werteverzehr

durch die Abschreibung zu dokumentieren (vgl. Ziffer 11.1).

– Unter Finanzvermögen sind Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unter-

nehmen, Beteiligungen, Sondervermögen mit Sonderrechnung, Ausleihun-

gen, Wertpapiere und Forderungen der Kommune zu verstehen.

– Liquide Mittel der Kommunen können aus Bargeld, Einlagen bei Banken,

Schecks, Termineinlagen, Termingeldern, Tagesgeldern, Spareinlagen, Spar-

büchern, Sparbriefen oder Einlagenzertifikaten etc. bestehen.

– Nach § 51 Abs. 1 KomHKVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten

die Ausgaben auszuweisen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden und

Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (z. B. Kreditbe-

schaffungskosten).

Auf der rechten Seite der Bilanz sind die Passiva als Ausdruck der Mittelherkunft

darzustellen:

– Nach § 51 Abs. 3 KomHKVO sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten

die Einnahmen auszuweisen, die die Kommune vor dem Bilanzstichtag er-

halten hat und die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstel-

len.

– Gemäß § 123 Abs. 2 NKomVG muss die Kommune Rückstellungen bilden

für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe

oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Der § 45 KomHKVO zählt dafür Bei-

spiele auf: Rückstellungen für Pensionen, für unterlassene Instandhaltungs-

maßnahmen, für Bürgschafts- und Gewährleistungsverpflichtungen (wenn

eine Inanspruchnahme der Kommune zu erwarten ist), usw.

– Als Schulden sind die Geldschulden (z. B. aus Krediten für Investitionen

oder aus nur der Überbrückung von Liquiditätslücken dienenden Liquidi-

tätskrediten), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und andere

Verbindlichkeiten anzugeben.

– Die Nettoposition setzt sich aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen,

dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen. Das Basisreinvermö-

gen wird bei der Aufstellung der Ersten Eröffnungsbilanz aus der Gegen-

überstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune ermittelt und

darf anschließend nur unter wenigen besonderen Voraussetzungen verändert

werden. Das Jahresergebnis wird als Überschuss oder Fehlbetrag aus den

Erträgen und Aufwendungen zum Jahresende ermittelt. In den Rücklagen

werden aus der Haushaltsführung im Ergebnishaushalt entstehende Über-

schüsse gesammelt. Als Sonderposten sind nach § 44 Abs. 5 KomHKVO die

von der Kommune empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse

für abnutzbare Vermögensgegenstände auszuweisen und entsprechend der

Nutzungsdauer des damit geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Dazu zählen auch die Beiträge, die die Kommune zur Finanzierung des Baus

von Erschließungsanlagen und öffentlichen Einrichtungen einnimmt. Die

Auflösung der Sonderposten ist ein (zahlungsunwirksamer) Ertrag und da-

her positiv für den Haushaltsausgleich.
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A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

Ohne Ausnahme gilt der Grundsatz, dass die Summen der Bilanz auf der

Aktiv- und der Passivseite immer übereinstimmen müssen:

Summe Aktiva = Summe Passiva

Sämtliche Finanzvorfälle der Kommune haben Auswirkungen auf ihre Bilanz:

Erwirbt die Kommune einen Vermögensgegenstand, steigt ihr Sachvermögen

und damit die Aktivseite der Bilanz. Die Kaufpreiszahlung führt zur Verringe-

rung der liquiden Mittel auf der Aktivseite. Folglich bleibt die Aktivseite per

Saldo unverändert. Es handelt sich um einen Aktivtausch, die Passivseite der

Bilanz wird nicht verändert.

Nimmt die Kommune zur Finanzierung einen Kredit auf, so werden bei Auszah-

lung des Kreditbetrages der Stand der Schulden auf der Passivseite und die liqui-

den Mittel auf der Aktivseite der Bilanz erhöht. Die Bilanzsumme steigt auf

beiden Seiten in gleicher Höhe, es liegt eine Aktiv-Passiv-Mehrung (Bilanzverlän-

gerung) vor.

Mietzahlungen der Kommune verringern die liquiden Mittel und damit die Bi-

lanzsumme auf der Aktivseite. Da die Bilanzsummen auf beiden Seiten stets

gleich sein müssen, muss auch auf der Passivseite eine Position verringert wer-

den. Die Schulden, die Rückstellungen, die passiven Rechnungsabgrenzungspos-

ten, das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und die Sonderposten bleiben je-

doch unverändert. Folglich wird sich das Jahresergebnis in der Bilanz ändern;

das bedeutet, die Mietzahlung ist ein Aufwand.

Im Gegensatz dazu erhöhen erhaltene Hundesteuerzahlungen die liquiden Mit-

tel und damit letztlich das Jahresergebnis in der Nettoposition. Sie stellen folg-

lich Erträge dar.

Zur alljährlichen Erstellung der Schlussbilanz ist eine Inventur nach § 39

KomHKVO durchzuführen, in der zum 31.12. eines jeden Jahres das im rechtli-

chen oder wirtschaftlichen Eigentum der Kommune stehende Vermögen, die

Schulden und die Rückstellungen vollständig mit ihren Werten aufzunehmen

ist. Der § 40 KomHKVO legt fest, unter welchen Voraussetzungen auf eine kör-

perliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände verzichtet werden darf.

2.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnishaushalt sind die Erträge und die

Aufwendungen enthalten. Als Erträge bezeichnet der § 60 Nr. 16 KomHKVO

die in Geld bewerteten Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem

Haushaltsjahr. Sie führen in der Bilanz zu einer Erhöhung des Jahresergebnisses

innerhalb der Nettoposition.

Aufwendungen sind dagegen gemäß § 60 Nr. 4 KomHKVO der in Geld bewer-

tete Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleis-

tungen in einem Haushaltsjahr. Sie führen in der Bilanz zu einer Senkung des

Jahresergebnisses innerhalb der Nettoposition.

Zu unterscheiden ist in ordentliche und außerordentliche Beträge. Der § 60

Nr. 6 KomHKVO definiert als außerordentlich die Aufwendungen und Erträge,

soweit sie auf unvorhergesehenen, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen
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A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

beruhen. Dazu gehören insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schul-

den und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen

aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen

wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von ge-

ringwertigen Vermögensgegenständen

Im Haushaltsplan und in der Ergebnisrechnung im Jahresabschluss werden die

Erträge und Aufwendungen stets in Zeilen nach folgender Gliederung darge-

stellt:

Nr. Bezeichnung Erläuterung/Beispiel

Ordentliche Erträge

1 Steuern und ähnli- hierunter fallen die originär von den Kommunen erhobenen Steu-
che Abgaben ern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hunde-

steuer, Jagdsteuer etc.) sowie die Steuerbeteiligungen (Gemein-
deanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer)

2 Zuwendungen und hier sind Zuschüsse (von Privaten) und Zuweisungen (von öffentli-
allgemeine Umlagen chen Trägern) für laufende Zwecke wie z. B. Schlüsselzuweisun-

gen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Zuwei-
sungen für Systembetreuung in Schulen, Spenden etc. zu
nennen

3 Auflösungserträge nimmt die Kommune zur Finanzierung ihrer abnutzbaren Vermö-
aus Sonderposten gensgegenstände Spenden, Investitionszuweisungen und -zu-

schüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte ein, so müssen diese
als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungs-
dauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst
werden; zu diesen Erträgen entstehen keine Einzahlungen

4 sonstige Transfer- hier sind Erträge darzustellen, denen keine Gegenleistungen der
erträge Kommune entgegenstehen (z. B. Ersatz von Sozialleistungen,

Schuldendiensthilfen etc.)

5 öffentlich-rechtliche dieses sind die speziellen Entgelte, die die Kommune aufgrund
Entgelte öffentlich-rechtlicher Vorschriften zur Finanzierung von Aufwen-

dungen erhebt (z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebüh-
ren, Fremdenverkehrsbeiträge, Gästebeiträge usw. aufgrund von
Gesetzen, Verordnungen und kommunalen Satzungen)

privatrechtliche Ent- dieses sind die speziellen Entgelte, die die Kommune aufgrund
6 gelte privatrechtlicher Grundlagen zur Finanzierung von Aufwendun-

gen erhebt (z. B. Mieten und Pachten, Schadenersatzleistungen,
Versicherungsentschädigungen, Verkaufserlöse bei geringwerti-
gen Vermögensgegenständen aufgrund von Verträgen etc.)

7 Kostenerstattungen hierunter fallen die Erträge, die die Kommune als Erstattung für
und Kostenumlagen erbrachte Leistungen vom Bund, vom Land, vom Landkreis oder

der Region Hannover, von Versicherungen etc. erhält (Erstattung
sächlicher Kosten durch Dritte, interkommunaler Kostenaus-
gleich etc.)

8 Zinsen und ähnliche Beispiele sind Zinsen für Bankguthaben und Steuernachforderun-
Finanzerträge gen, Dividenden

9 aktivierungsfähige hier sind die verwaltungsinternen Kostenerstattungen für die von
Eigenleistungen der Kommune selbst erbrachten Leistungen zur Schaffung von

Vermögensgegenständen (z. B. Planungs- und Ingenieurleistun-
gen als Baunebenkosten, Aufwendungen für eigenes Personal
bei Bauleistungen etc.) anzugeben

9
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A. Einführung in das kommunale Haushaltswesen

Nr. Bezeichnung Erläuterung/Beispiel

10 Bestandsverände- an dieser Stelle sind Veränderungen des Bestandes an Vorräten
rungen etc. aufgrund von Mengen- oder Bewertungsänderungen sowie

Mehr- oder Mindererträgen bei Eigenerzeugnissen der Kommune
darzustellen (§ 60 Nr. 11 KomHKVO)

11 sonstige ordentliche hierzu zählen die Erträge, die keiner anderen Position zuzuord-
Erträge nen sind (z. B. Konzessionsabgaben, Zwangs- und Bußgelder, Er-

träge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen etc.)

12 Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

13 Personalaufwendun- Beamtenbezüge, Dienstbezüge der Beschäftigten, Krankenkas-
gen senbeiträge, Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionsrückstel-

lungen

14 Versorgungaufwen- Witwen- und Waisenbezüge, Beihilfen und Pensionsrückstellun-
dungen gen etc. für Versorgungsempfänger

15 Aufwendungen für in dieser Position sind die Mieten und Pachten, die bauliche Un-
Sach- und Dienst- terhaltung, die Inventarunterhaltung, die Aus- und Fortbildung,
leistungen die Bewirtschaftung der Immobilien, die Haltung von Fahrzeu-

gen, der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
(vermögensunwirksam) etc. darzustellen

16 Abschreibungen hier wird der Werteverzehr des abnutzbaren Vermögens darge-
stellt; diese Beträge sind zahlungsunwirksam und sind daher im
Finanzhaushalt nicht enthalten

17 Zinsen und ähnliche hierzu zählen Zinsen für Liquiditäts- und andere Kredite, Konto-
Aufwendungen führungsgebühren, Rückbuchungskosten etc.

18 Transferaufwendun- hierzu zählen die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für lau-
gen fende Zwecke wie z. B. Sozialhilfe, Kreis- oder Regionsumlage,

Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse an Vereine und Verbände, Kir-
chengemeinden usw.

19 Sonstige ordentliche Geschäftsaufwand, Aufwandsentschädigungen, Versicherungen,
Aufwendungen Schulbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen Sozialhilfe, Reise-

kosten, Abwasserabgabe usw.

20 Summe der ordentlichen Aufwendungen

21 ordentliches Ergeb- Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
nis

22 außerordentliche hierzu zählen ungewöhnliche, selten vorkommende oder perio-
Erträge denfremde Aufwendungen und Erträge (z. B. Erträge und Aufwen-

dungen aus Vermögensveräußerung über oder unter dem Rest-23 außerordentliche
buchwert des Vermögens)Aufwendungen

24 außerordentliches Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen
Ergebnis

25 Jahresergebnis Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

26 Summe der Jahres- hier sind die noch nicht nach § 24 KomHKVO gedeckten Jahres-
fehlbeträge aus Vor- fehlbeträge der Vorjahre zu summieren
jahren

In den Teilhaushalten (vgl. Ziffer 5.1) entfällt die Zeile 26. Außerdem sind in

den Zeilen 26 bis 28 der Teilhaushalte die internen Verrechnungen zwischen

den Verwaltungsbereichen als Erträge und Aufwendungen mit ihrem Saldo an-

zugeben, die sich im Haushalt insgesamt gegenseitig aufheben. Zeile 29 enthält
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